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Nr 30 53 . Jahrgang. 1915.

Bekanntmachung
«tot die Vornahme einer Erhebung der Vorräte von Brot-

Vtteito , Hafer und Mehl am 16. November 1915.
Vom 22. Oktober 1915.

Der Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes über
die Ermächtigung des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maß¬
nahmen usw. vom 4. August 1914 (Reichs-Gesetzbl. S . 3271
folgende Verordnung erlassen:

8,1. Am 16. November 1915 findet eine Aufnahme der
-Vorräte von Brotgetreide, Hafer und Mehl statt.

tz2. Die Aufnahme der Brotgetreide- und Hafervorräte
f <rv auf 5"*Elche landwirtschaftlichen Betriebe.

Du Aufnahme der Mehlvorräte erstreckt sich auf die
Unternehmer landwirtschaftlicher Betriebe, die nach 6 der
-Verordnung über den Berkehr mit Brotgetreide und Mehl

Ernteiahr 1915 vom 28. Juni 1915 (Reichs-Ge-
letzbl. c . 363) das Recht als Selbstversorger in Anspruch
genommen haben.
^ Außerdem sind die Brotgetreide-, Hafer- und Mehlvor-

tate fPlzuftellen, die sich im Gewahrsam von Kommunal-
veroarcden oder für einen Konnnunalverband als Empfän¬
ger am Erhebungstag auf dem Transporte befinden oder

Kommunalverbänden bereits an Bäcker, Konditoren
$tet Mter abgegeben, aber am 16.

-covernder 1915 noch vorhanden sind.
maJlJar ~[ufna ^™e der Vorräte und wahrheitsge-
mäßen Anzeige der vorhandenen Borräte sind die Betri-bs-
rrchaber oder deren Vertreter verpflichtet

Die Aufnahme soll die Vorräte der nachstehend
aufgefuhrten Getreide- und Mehlarten erfassen die sich
M der Nacht vom 15. zun, 16. November 1915 im Ge
wahrchm der zur Angabe Verpflichteten befunden haben:

Weizen Spelz (Dinkel, Fesen) sowie Ewer
und Einkorn (allein oder mit anderem Getreide anüer
Hafer gemilcht); ^

»') Hafer sowie Mengkorn und Mischfrucht, worin sich
Daser befindet; ' ’

e) Roggen- und Weizenmehl(auch Dunst), Mi, , oder
mik ai'derem Mehl gemischt, einschließlich des zur
SchrÄmehls dienenden Schrotes und

Tch?ann^ ' -frembe" Speichern, Getreideböden,
&d)rannen> Schiffsräumen und dergleichen laaern oder
von Selbstversorgern oder Kominunalverbäirden an Trock-
mmgsan,kalten oder Mühlen zun, Trocknen oder Permah-

uberwiesen worden sind, sind vom Verfügnngsberech-
tigten anzugeben, auch dann, wenn er die Vorräte nicht un¬
ter eigenem Verschlüsse hat. q

§ 5 Die Anzeigepflicht erstreckt sich nicht:
») auf Vorräte, die im Eigentums des Reichs, eines Bun¬

desstaates oder Elsaß-Lothringens, insbesondere im
Eigentum eines Militärsiskus oder der Marinever»
waltung stehen;

b) auf Vorräte , die im Eigentume der Reichsgetreide-
stelleG. m. b. H. oder der Zentral-Einkaufs-Gefell-
schüftm. b. H. stehen;

e) auf Hinterkorn und Hinterkornschrot, das von einem
Koniinunalverbande, sowie auf zur menschlichen Er¬
nährung ungeeignetê Brotgetreide und Mehl, das
von der Reichsgetreidestelle zum Verfüttern freigege¬
ben worden ist;

ck) auf Brotgetreideschrot, das von der Reichsgetreidestelle
zum Verfüttern freigegebe» worden ist.

8 6. Die Landeszentralbehördenerlassen die zur Aus-
fiihrung der Erhebung erforderlichen Verordnungen und
Bekanntmachungen.

8 7. Die Erhebung der Vorräte erfolgt gemeindeweise.
Die Ausführung der, Erhebung liegt den Gemeindebehör¬
den ob. Sie erfolgt grundsätzlich durch Ortslisten. Die
Landeszentralbehördenkönnen bestimmen, inwieweit neben
oder an Stelle von Ortslisten Angeigeformulare zu verwen¬
den sind. Bei der Erhebiing kommen folgende Drucksachen
in Anwendung:

1. Ortsliste,
2. Zusammenstellungsnnister,
3. Anzeige.
Diese Drucksachen sind für die Ausführung der Erheb¬

ung hinsichtlich des Inhalts maßgebend. Die Landeszen¬
tralbehörden sind berechtigt, Aenderungen der Fassung
der Ortsliste und Anzeige vorzunehmen.

§ 8. Die Bevölkerung ist in geeigneter Weise auf die
bevorstehende Erhebung aufmerksam zu machen. Die mit
der Durchführung der Erhebung betrauten Behörden haben
die Verteilung der Drucksachen an die Gemeindebehörden
so zeitig vorzunehmen, daß das Ansfiillen der Zählpapiere
am 16. November 1915 erfolgen kann. Die Gemeindebe¬
hörden haben die abgeschlossenen Ortslisten bis zum 20
November 1915 an die Kommunalverbändeeinzusenden.

Die Kommunalverbändehaben bis zum 27. November
1915 der von der Landeszentralbehörde bestimmten Be¬
hörde eine Zusammenstellung der vorhandenen Vorräte
einzureichen. Vorräte an ausländischem Brotgetreide oder
Mehl, die nach dem 31. Januar 1915, sowie Vorräte an
ausländischem Hafer, die nach dem 16. Februar 1915 aus
denl Ausland eingefnhrt wurden und sich nach der Kenntnis
des Komnmnalverbandes im Bezirke befinden, sind geson¬
dert anzugehen. .

Die Landedszentralbehörden haben bis zum 11. Dezem¬
ber 1915 der Reichsgetreidestelle ein Verzeichnis der vor¬
handenen Vorräte an Brotgetreide und Mehl, der Reichs-



frrtter mittel stelle ein solches der Porräte un Haker , n<ch
Komrrrunalverbänden einzureichen.

§ 9 . Die Herstellung und Versendung der Drucksachen
erfolgt durch die mit der Durchführung der Erhebung be¬
trauten Landesbehörden . Die durch die Herstellung und.
Versendung der Drucksachen entstehenden Kosten werden
den Landesbehörden ersetzt.

§ 10. Die zuständige Behörde oder die von ihr beaust
tragten Beamten sind befugt , zur Ermittlung richtiger An¬
gaben - Vorrats - und Betriebsräume oder sonstige Anfbe-
wahrungsorte , wo Vorräte von Brotgetreide, . Hafer vder^
Mehl zu vermuten sind , zu untersuchen und die Bücher des
zur Anzeige Verpflichteten zu prüfen.

§ 11. Wer vorsätzlich die Anzeige , zu der er aus Grund
dieser Verordnung verpfichtet ist , wicht in der gesetzten Frist
erstattet oder wissentlich unrichtige oder unvollständige A ::- '
gaben macht, wird mit Gefängnis bis zu sechs Monaten
oder mit Geldstrafe bis zu zehntausend Mars bestraft ; auch
können die Vorräte , die verschwiegen sind , im Urteil als
dem Staate verfallen erklärt werden.

Wer fahrlässig die Anzeige , zu der er auf Grund dieser
Verordnung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist ei>
stattet oder unrichtige oder unvollständige Angaben macht,
wird mit Geldstrafe bis zu dreitausend Mark oder im Un¬
vermögenssalle mit Gefängnis bis zu 6 Monaten bestraft.

§ 12. Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Ver¬
kündung in .straft.

Berlin,  den 22 . Oktober 1915.
Der Stellvertreter des Reichskanzlers.

Delbrück.

Wird veröffentlicht.
Die Herren Bürgermeister werden ersucht , die Ortsein¬

gesessenen in ortsüblicher Weise ans die vorstehende Erhe¬
bung aufmerksam zu machen . Die Anzeigeformnlare nebst
Ortsliste werden Ihnen demnächst zugehen.

Tt . Goarshausen , den 28 . Oktober 1915.
Der Königliche Landral.

Berg,  Geheimer Regierungsra!

- Polizeioervrdnung,
betreffend Abänderung der Polizeiverorduuug über die

Schornsteine und Feuerstätten vom 20 . Juli 1903.
Auf Grund der § § 6 , 12 und 13 der Allerhöchsten Ver¬

ordnung vom 20 . September 1867 über die Polizeiverwal¬
tung in den neu erworbenen Landesteilen (G .-S . S . 1529 ),
des § 137 des Gesetzes über die allgemeine Landesverwal-
tnng vom 30 . Juli 1883 lG .-S . S . 195 ) mrd des § 1 des
Gesetzes vom 18 . Mai 1903 (G .-S . S . 176 ) , betreffend die
Außerkraftsetzung einiger in der Provinz Hessen-Nassau gel¬
tender bau - und feuerpolizeilicher Bestimmungen , sowie in
Ausführung des § 368 Zisf . 3, 4 und Ö des Reichsstrafge¬
setzbuchs wird mit Zustimmung des Bezirksausschusses für
den Umfang des Regierungsbezirks mit Ausnahnie des
Stadtkreises Frankfurt a . M . folgende Polizeiverordnung
erlassen:

Einziger Paragraph.
Der § 20 der Polizeiverordnung vom 20 . Juli 1903

iSonderbcilage zum Regierungs -Amtsblatt Nr . 31 vom
Jahre 1903 ) erhält hinter dem Absatz 1 und Absatz 50 fol¬
genden Zusatz;

„Anstelle von eisernenTürchen oder Schiebern kann
auch ein anderer , gleichwirksamer Verschluß von der Po¬
lizeibehörde zugelassen werden ."
Die Polizeiverwaltuug tritt mit dem Tage ihrer Ver¬

kündigung im Regierungs -Amtsblatt in Kraft.
Wiesbaden,  den 15. Oktober 1915.

Der Regierungspräsident.
, v. M e i st c r.

Wird veröffentlicht.
St . Goarshausen den 20 . Oktober 1915

Der Königliche Landrat.
Berg,  Geheimer Negierungsrat.

Aus Griuid der § 1 und 5 des Gesetzes betr . Höchstpreise
vom I. August 1914 in der Fassung der Bekanntmachung
vom 17 . Dezember 1914 (R .-G .-Bl . S . 516) wird im
Kreise St . Goarshausen vom 1. November ds. Js . ab der
Höchstpreis für Kartoffeln auf 3,50 Mark frei Empfangs¬
station festgesetzt.

Wer diesen Höchstpreis überschreitet , wird mit Gefäng¬
nis bis zu 1 Jahre oder mit Geldstrafe bis zu 10 000 A

Restrgft.
St . Goarshausen , den 27 . Oktober 1915.

Dei Königliche Laudrat
Per g , Geheimer Regitzrungsrat

- - - —- — ’ — 1 ” - — »■- - .

Bckann tmachung
Der hier , Rosenstva ^ On . wohnhafte Eier - und Butter-

häudlrr Johann Georg Pflug hat in der Zeit vom 1. bis
18. d. Mts . das Pfund Mvlkereibntter für 1,96 -F otm?
Frachtvergütuug bezogen und dieselbe vom 1. bis II . fr.
Mts . im Kleinhandel mit 2,40 A  und nach dem 11 . d.
Mts . mit 3,00 Ji  für das Pfund verknust . Durch diese
Preistreiberei ist die Unzuverlässigkeit des Händlers in be¬
zug auf den Handel niit Butter dargetan . Es ist ihm daher^
ans Grund des § 1 der Bnndesrätsbekanntmachüugh zur
Fernhaltung unzuverlässiger Personen voü , Handel vom
23 . September d. Js . der Handel mit Butter , Käie und
Eiern untersagt worden.

Hanau,  den 23 . Oktober 1915.
Königliche Polizeidirektion , gez. L nur.

Durch die Bekanntmachung des Bundesrats vom 21.
dieses Monats , betreffend Ergänzung der Verordnung ühcr
den Verkehr mit Gerste aus dem Erntejahr 1915 vom Ä8.
Juni 1915 ist bestimmt worden daß Unternehmer , die we¬
niger als 28 Doppelzentner Gerste geerntet haben, int Falle
nachgewiesenen Bedürfnisses durch den Kommimalvcrbaird
von der Lieferungsfrist nach Absatz 1 insoweit befreit wer¬
den können , als ihnen im Falle der Lieferung weniger als
10 Doppelzentner verbleiben würden . Landwirte , die vchi
dieser Vergünstigung Gebrauch machen wollen , nrussen ei¬
nen dahingehenden Antrag bei der zuständigen Ortspoli¬
zeibehörde stellen, die ihrerseits nach Prüfling ' alsdann be¬
stimmen wird , ob dem Anträge entsprochen werden kann
oder nicht.

St . Goarshausen , den 30 . Oktober 1915.
Der Königliche Landrat.

Berg,  Geheimer Regierungsrat.

An die Herren Bürgermeister des Kreises.
Diejenigen Obstbäume , au welchen im vergangenen

Frühjahr das Auftreten der Raupen des kleinen Frpst-
nachtschmetterlings festgestellt ivorden ist, sowie auch ditzM
deren Nähe stehenden Öbstbänme , müssen alsbald mit Kleb¬
gürteln versehen werden . Ich ersuche daher , die betreffen¬
den Obstzüchter zur Anlegung der Klebgürtel äu ihre -Bäii-
me anzuhalten.

Anr zloeckmäßigsten würde es allerdings sein, nach Brr --
ciubarimg mit den Baumbesitzern alle Äepsel - und Birn¬
bäume in der Gemarkung a '.lf Kosten der Gemeinden durch
sachverständige Leute mit Klebgürteln zu versehen, . diese
fangkräftig zn unterhalten und beaufsichtigen zu lassen.

Die Gemeindebaumwärter werden Ihnen gerne an die
Hand gehen lind zur Durchführung der Bekämpfung des
Schädlings mit Rat und Tat beitragen . Die Feldhüter find
anzuweiseu , die Gemeindebaumwärter zu unterstützen.

Die Obstbäume haben dieses Jahr fast durchweg so
reichlich getragen , daß mit Sicherheit zu erwarten ist;' daß
trotz der Kriegszeit die >iot )vendigen Pflegearbeiten über¬
all ausgeführt werden . Bis zum 15. November d . JsTev-
warte ich Anzeige , daß die Gemeiudeobstbäuine mit Kleb-
gürteln versehen sind und Bericht darüber , was Ihrerseits
geschehen ist , daß die Privatobstbäumc ebenfalls mit Kl «b-
gürtein versehen werden.

St . Goarshausen , den 30 . Oktober 191h.
Der Königliche Landrat.

_ _ Berg,  Geheimer Regierungsrat.



f * ' ' Bekanntmachung
1. . Bom 19. bis 24 . November 1915 werden im Kreise St.
Goarshausen Kontrollversommlungen abgehalten werden.

An denselben haben teilzunehnien:
1. sämtliche Unteroffiziere und Mannschaften

a ) der Reserve,
• bj der Land - und Seewehr I . und 2 . Aufgebots,

c) der Ersatzreserve,
d ) des ausgebildeteu Landsturms 2 . Aufgebots;

2. sämtliche ausgehobenen unausgebildeten Landsturm-
pflichtigen l/und 2 . Aufgebots , einschließlich der im
Jahre 1896 geborenen . Ausgenommen hiervon sind
nur die Beamten und Bediensteten der Eisenbahn - und
Postverwaltung , die dem unausgebildeten Landsturm 1.
und 2 . Aufgebots angehören und als unabkömmlich an¬
erkannt sind;

3 . sämtliche Rekruten;
4. sämtliche zur Disposition der Ersatzbehörden entlasse-

- nen Mannschaften;
5 . sämtliche ausgebildeten und unausgebildeten Mann¬

schaften, die in den Jahren 1895 bis einschließlich 1876
gehören sind und früher als dauernd untauglich cmsge-
«uslert waren und im September und Oktober d. Js.

■ hei der Landsturm -(D . U.)-Musterung als tauglich be¬
zeichnet oder ansgehoben worden sind;

.6 . sämtliche als dauernd ganzinvalide anerkannten Per¬
sonen , die in den Jahren 1895 bis einschließlich 1876
geboren sind und bei der gleichen Musterung (vgl . Zif¬
fer 5) als tauglich bezeichnet oder ausgehoben worden
sind:

7 . sämtliche dem Heere eder der Marine angehörenden
- Personen , die sich zur Erholung , wegen Krankheit oder

aus anderen Gründen auf Urlaub befinden und soweit
marschfähig sind, daß sie den Kontrollplatz erreichen
können.
Die Kontrollverfammlungen finden wie folgt statt:

Kontrollplatz Oberlahnstein , Marktplatz,
am Freitag , den 19 . November 1915 , vorm . 8 *4- Uhr,

sämtliche Mannschaften der Reserve , der Land - und See¬
wehr I . und 2 . Aufgebots , der Ersatzreserve , des ausgebil-
deten Landsturms 2. Aufgebots aus den Orten : ObeAahu-

■stein , Niederlahnstein , Friedrichssegen , Frücht , Miellen und
■- Nievern;

am Freitag , den 19 . November 1915 , vorm . I I Uhr,
sämtliche Mannschaften des nnausgebildeteu Landsturms
I . Aufgebots , einschließlich der im Jahre 1896 geborenen,
aus den vorgenannten Orten;

am Freitag , den 19 . November 1915 , nachm. 3 Uhr,
alle übrigen Mannschaften aus den vorgenannten Orten.

Kontrollplatz Braubach , Rheinallee,
am Sonnabend , den 29 . November 1915 , vorm . 8 >/« Uhr,

.sämtliche Mannschaften aus den Orten : Branbach und
Osterspai.

Kontrollplatz Camp , am Rhein,
am Sonnabend , den 29 . November 1915 , nachm. ly 2 Uhr,
sämtliche Mannschaften ans den Orten : Camp , Dahlheini,
Filsen und Lykershausen.

Kontrollplatz St . Goarshausen , am Rhein vor dem
Landratsamt,

am Alontag , den 22 . November 1915 , vorm . 9 Uhr,
sämtliche Mannschaften aus den Orten : Ehrenthal , Kestert,
Lierfchied , Nochern , Prath , Wellmich , Weyer , Auel , Nieder¬
wallmenach , Patersberg , Reichenberq Reitzenhain und St.
Goarshausen.

Kontrollplatz Caub , Schulhof,
am Montag , den 22 . November 1915 , nachm. 2 % Uhr,

sämtliche Mannschaften aus den Orten : Bornich , Caub,
.Dörscheid , Rettershain , Sanerthal und Weisel.

Kontrollplatz Dachsenhausen , an der Kirche,
am Dienstag , den 23 . November 1915 , vorm . 11 Uhr,

sämtliche Mannschaften aus den Orten : Dachsenhausen,
Gemmerich , Eschbach, Hinterwald , Kehlbach , Oberbnchheiw,
Niederbachheim und Winterwerb.

Kontrollplatz Nastätten , Turnplatz , Bogeler Chaussee,
neben der Landeslm k,

am Dienstag , den 23 . Nov - mber 1915 , nachm. Uhr,
sämtliche Mannschaften aus den Orten : Berg , Bettendorf,
Bogel , Buch , Casdorf , Diethardt , Ehr , Endlichhofen , Him¬
mighofen , Holzhausen a . d. Haide , Hunzel , Lautert und
Nastätten;

am Mittwoch , den 21 . November 1915 , vorm . 9 Uhr,
sämtliche Mannschaften ans den Orten : Lipporn , Marien¬
fels , Miehlen , Münchenroth , Oberwallmenach , Obertiefen¬
bach, Oelsberg , Pissighofen , Ruppertshofen , Strüth , Wel¬
terod und Weidenbach.

Zugleich wird zur Kenntnis gebracht:
1. Die Mannschaften aus Fachbach nehmen wie früher

an der Kontrollversammlung in Bad Ems teil.
2 . Eine besondere Beorderung durch schriftlichen Be¬

fehl erfolgt nicht ; diese öffentliche Bekanntmachung ist der
Beorderung gleich zu erachten.

3 . Wer zur Kontrollversammlung nicht erscheint oder
ohne besondere Erlaubnis au einer andern als der für ihn
befohlenen teiluimmt , wird » ach den Kriegsgesetze » bestraft.

4 . Wer durch Krankheit am Erscheinen verhindert ist,
hat ein von der Ortspolizeibehörde beglaubigtes Gesuch mit
den Militärpapieren dem Bezirksfeldwebel baldigst eiuzn-
reichen.

5. Jedermann muß seine Militärpnpiere best sich haben.
6 . Es wird ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht,

daß die Mannschaften gemäß § 38 Ii 1 des Reichs - und
Militärgesetzes während des ganzen Tages , an welchem die
Kontrollversammlung stattfindet , zum aktiven Militär ge¬
hören und den Kriegsgesetzen unterworfen sind.

Als Vorgesetzte der Mannschaften sind alle Militärper-
sonen auzusehen , die im aktiven Dienst ihre Vorgesetzten
sein würden.

Auf die Landsturnrpftichtigen finden die für die Laiid-
»nd Seewehr geltenden Vorschriften Anwendung.

Insbesondere sind auch sie den Militärstrasgesetzeii und
der Disziplinarstrafordnung imterworfen.

O b e r l n h u st e i n , den 5. November 1915.
Königliches Bezirkskommando.

A» die Herren Bürgermeister des Kreises!
Wird veröffentlicht.
Ich ersuche:
1. die Bekanntnwchnug wiederholt das erste Mal

svgleich nach ihrer Veröffentlichung in ortsüblicher Weistr
zur Kenntnis bringen »»d die auf alleinstehenden Betrie¬
ben , Höfen und Mühle » wohnenden Leute benachrichtigen;

2 . dem Bezirkskommando über die am Tage der be¬
treffenden KontrollversammUmg auf Urlaub befindlichen
Unteroffiziere u . Mannschaften (vgl . Ziffer 7 der Bekannt¬
machung) bis zum 17. 11. 15 eine Liste eiureichen, die fol¬
gende Angaben enthalten muß:

a ) Dienstgrad,
b) Vor - und Familiennamen,
c) Geburtstag und -ort,
d ) Militärverhältnis (wann und bei welchen ! Truppen¬

teil aktiv gedient - ob Ersatzreservist — ob Land-
sturmmanu ) ,

e ) jetziger Truppenteil (auch Kompagnie usw . s,
f) beurlaubt von wann bis wann und wohin;

3 . gleich nach der Kontrollversaimnlung eine gleiche
Liste über diejenigen beurlaubten Unteroffiziere und M .n >n-
schaften , welche in der ersten Liste nicht enthalten waren,
einsenden.

St . Goarshausen , den 5 . November 1915.
Der Königliche Landral.

Berg,  Gebsimer Regiernngsral

Bekanntmachung
In unserem Rundschreiben vom 2 . September ds . Js.

haben wir darauf hingewiesen , daß es für die Hinterbliebe¬
nen von den schon längere Zeit als „vermißt " gemeldeten
Versicherten ratsam sei, ihre Hiuterbliebenenrenten -An-



spräche fürsorglich noch vor Ablauf eines Jahres seit Ein¬
gang der letzten Nachricht von dem Vermißten zu stellen,
weil sonst wegen der Bestimmung des § 1300 R . V . O , leicht
ein Rentenverlust eintreten könnte , nämlich dann , wenn
der Rentenantrag erst nach Ablauf eines Jahres nach dem
Lodestag des Versicherten eingesehen würde . Die vorlie¬
gende Anfrage eines größeren Bürgermeisteramtes gibt uns
Grund zu der Annahme , daß unserRundschreiben nicht über¬
all genügend bekannt gegeben ist. Wir ersuchen daher , es
wiederholt zur öffentlichen Kenntnis zu bringen . Da in¬
zwischen auch schon viele Fälle vorhanden sein werden , in
denen Versicherte bereits länger als 1 Jahr vermißt sind,
erscheint es angebracht , nunmehr die Hinterbliebenen sol¬
cher Vermißten zugleich auf die Bestimmung des § 1266
R . V . O . aufmerksam zu mache » . Nach dieser Gesetzesvvr-
schrift stellt die Landesversicherungsanftalt den Todestag
Verschollener (Vermißter ) nach billigem Ermessen fest. Das
Versicherungsamt kann von den Hinterbliebenen als

Grundlage für diese Feststellung gemäß § 1265 Absatz 2 R
VS. O . die eidesstattliche Erklärung verlangen , daß sie von
dem Leben des Vermißten keinerlei Nachricht erhalten ba¬
den seit der letzten über 1 Jahr zurückliegenden Mitteilung.
Diese ist niitvorzulegen , ebenso etwaige ' spätere Auskünfte
irgend welcher Art , welche die Annahme des Todes des
Vermißten wahrscheinlich machen.

Wir ersuchen um Bekanntmachung dieser Vorschrift
durch das Kreisblatt . Auch ersuchen wir die Herren Bür¬
germeister oder sonstigen mit der Entgegennahme der Ren-
tenanträge -betrauten Stellen darauf ' hinzuweisen , daß
gleich mit dem Reutenantrage auch die betreffenden Brief¬
schaften und dergl ., die das Verschollensein des Versicherten
ie,t mehr als einem Jahr beweisen können , uorgeleqt wer¬
den , um das Verfahren zu beschleunigeu.

Cassel,  den 21 . Oktober 1915 . '
Der Vorstand der LandesversicherungsanstaltHessen -Nassau

An die Herren Bürgermeister des Kreises!
Abdruck zur Kenntnisnahme und entsprechenden Be¬

nachrichtigung der in Frage kommenden Hinterbliebener,
>st . Goarshausen , den 2 . November 1915
Kgl . Versicherungsamt des Kreises St . Goarshausen.

Der Vorsitzende.
,_ Berg,  Gehe imer Regierungsrat.

«n die Ortspolizeibehörden zuHerlahnstein , Oberlahn-
stern, Braubach , Fachbach, Miellen , Nievern , Frücht.
Die Kommandantur von Cobleuz und Ehrenbreitsteni

hat das Verbot Über den Verkauf von Handwaffen und
Handfeuerwaffen aufgehoben.

Der Verkauf von Pulver >n,d Sprengstoffen ist auch fer¬
nerhin verboten.

Die Verkaufsstellen sind zri benachrichtigen
St . Goarshausen , de» 1. November 1915.

Der Königliche Landrat.
_ Regierungsrat.

Verrisst : Kriegsgefangene.
In : Anschluß an meine Vervrdnirngen vom 25 . Rovem

der 1914 betr . das Zustecken son Eßivaren » sw. an Kriegs
gesangene — lila Nr . 44 110/3575 - und vom 27 . Fe
bruar 1915 betr . die Besorgung von Briefschaften de:
Kriegsgefangenen durch Privatpersonen — V lllb Nr
1317/1796 — bestimme ich: „Der Versuch ist strafbar "
. Frankfurt  a . M ., den 23 . Oktvber 1915.

Stellvertretendes Generalkommando , 18. Armeekorps
Der kommandierende General

Fre iherr von Galt,  General der JufaiiKrie

-oerrisst : Kreistagsergmizungsrvahlen.
, ®uf Grund der Bestimmung in Artikel 3 Abs
der Min,slerial -Jnstruktion für dasBerfahren bei der Wo
der Kreistagsabgeordneten vom 24 . Juni 1885 in B,
omoung mit der Bekanntmachung vom 15. Juli d . T
Kreisblatt Nr . 161 , betreffend Verzeichnis 1 der zum Wal
verbände der größeren Grundbesitzer gehörenden Grundt

s' tzer , Gewerbetreibenden und Bergwerksbesrtzer in, Kreis,
St . Goarshausen ausgestellte Wählerliste behufs Wahl tJ
3 Kreistapsabgeordneten in , Wahlverbande der größen » !
Grundbesitzer wird vom 10. November d. Js . 3 Tage lanzl
im Bureau des Unterzeichneten zu Jedermanns Einsicht!
ausgelegt werden , was hiermit zur öffentlichen Kennt » »
gebracht wird . 1

St . Goarshausen , den 6 . November l9l5.
Der Königliche Landrat.

__ Berg,  Geh eimer Regierungsrat.

Betrifft : Kreistagsergänzungswahlen.
Die Wählerlisten für den 2 ., 3 . und 4 . Kreistagswahl,

bezrrk der Landgemeinden des Kreises St . Goarshausen '
legen gemäß Artikel 2 Abs . 2 der Instruktion für das Per-

fahren bei der Wahl der Kreistagsabgeovdneten vom 10.
ab  3 Tage lang im Bureau des Landratsamles

wahrend der Dienststunden zu Jedermanns Einsicht offen . .
St . Goarshausen , den 6. Noveniber 1915.

Der Königliche Landrot.
__ Berg,  Gehleimer Regierungsrat.

Meldepflicht der dienstuntaugliche » Wehrpflichtigen
9 " ^ Beseitigung von Zweifeln wird darauf hingewiesen,

daß infolge des Gesetzes vom 4. 9 . 15 — A .-B .-Bl . S 3dl
— alle am 8. September 1870 und später geborenen dam
ernd dienstuntauglichen Wehrpflichtige » zur Meldung »er-
psttchtet sind. Es macht keinen Unterschied, ob die Dienst¬
untauglichkeit vor , während oder nach der aktiven Dienst¬
zeit vder bei der Kriegsmusternug festgestellt worden ist.

Demnach werden auch alle von der Heeresverwaltung
aus Anlaß des Kriegs in Stellen außerhalb der Front , d
h. nicht lm Dienst mit der Waffe verwendeten dieiistuntauq-
lichen Personen betroffen , ohne Rücksicht darauf , ob sie mV
einer Kriegsstelle a. W . beliehen sind , als Beamtenstellver-
tretcr oder anderweit verwendet »»erde .:.

Nur die zum Friedensstaude des Heeres und der Ma --
nne gehörigen Beamten sind von der Meldepflicht aus ««-
nonnnen.

Da sich zahlreiche unter das Gesetz fallende Wehrpflich-
tige noch nicht bei den zuständige, ! Stellen gemeldet haben
olle, , gwt das Kriegsminifterilinl ergebenst anheim , mü

Hilfe der Polizeibehörden geeignete Maßnahmen zu ttek-
seil, uni die Säumigen zur Erfülllinq ihrer Pflicht zu
zwingen . . s

Berlin,  de, , 21 . Oktober 1915 . .
Kriegsniinisteriuni.

Jn >Aufträge : gez. A h l e r s.

An die Gemeindebehörden des Kreises.
^ Abschrift zur Kenntnisnahme . Sofern sich dort Wehr-

?ei ^ ^ 'Zueten Art befinde » , welche sich nicht ge-
meldet haben ist Anmeldung sofort hieher vorzulegen.

St . Goarshausen , den 6 . November 1915.
Der Zivil -Vorsitzende.

_ Berg,  Geheimer Reg ierungsrat.

B e ka n n t m a ch u na .

D ->̂ lkidu " gs - und Ausrüstungsstücke , welche den in .'
Dent chen Heer und m der Kaiserlichen Marine gebrauch-
ter glerch oder ahubch sind , dürfen während des Kriegszu-

"ußer an Mitglieder der bewaffneten Machhdie
als solche unzweiselhast erkennbar sind , oder sich auswei-
e», nur an Personen verkauft werden , welche uachgewie .-

senernlaßen :m ausdrücklichen Aufträge eines zur » Tramm
einer Uniform Berechtigten als Käufer auftreten ^

Gewerbetreibenden (Militäreffektenhändlern , Schnei-
Jnte £ b-e,f f 5?Crb0t " "brachtet lassen , wird im
b«? iSfi - ftSi .? 1 T- unb ber  bsfentlichen Sicherheit
£>ei Geschäftsbetrieb geschlossen werden.

Frankfurt  a . M ., den 10. November 1915
Der stellvertretende kommandierende General

Freiherr von Gall,  General der Infanterie.
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